
Gesamtregelung zur Befristung
vom 22. Januar 2024

(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2024, Nr. 6, Ziff. 56, S. 73 ff.)

Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen
Kommission (ZAK) gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a, 19 Abs. 2 ZAK-Ordnung vom
22.01.2024,

In Kraft gesetzt durch den Bischof von Mainz gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 3
ZAK-Ordnung am 13.05.2024,

Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2024, Nr. 6, Ziff. 56,
S. 73 f.

i. V. m. § 3 Abs. 2 Arbeitsvertragsordnung für das Bistum Mainz (AVO Mainz)
vom 16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für die
Diözese Mainz 2009, Nr. 2, Ziff. 23, S. 13 ff.) in der jeweils geltenden Fassung

Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentralen
Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) vom 22. Januar 2024 „Gesamtregelung zur

Befristung“

1. Die Befristung von Dienstverträgen zwischen derselben/demselben Beschäftigten
und demselben Dienstgeber ist höchstens bis zur Dauer von insgesamt 6 Jahren
oder innerhalb dieses Zeitraums bis zur Höchstzahl von 12 Verlängerungen zulässig.
Frühere Befristungszeiträume werden auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1
angerechnet, es sei denn, diese liegen bei Begründung des Dienstverhältnisses länger
als 12 Jahre zurück. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Vereinbarung auf-
lösend bedingter Dienstverträge. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Befristung
oder auflösende Bedingung sich aus der unmittelbaren Anwendung von arbeitsrecht-
lichen Regelungen der einzelnen Arbeitsrechtlichen Kommissionen ergibt.

2. Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist grundsätzlich unzulässig. Abweichend von Satz 1 ist die kalender-
mäßige Befristung eines Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes
i. S. d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe
a) genannten Fall bis zur Dauer von 12 Monaten, für die unter den Buchstaben b)
und c) genannten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten zulässig, wenn

a) der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienstverhältnis bei dem Dienstgeber
erprobt wird;
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b) eine Einrichtung eine neue Aufgabe übernimmt oder ein neues Projekt durch-
führt, deren dauerhafte Fortführung oder dessen dauerhafter Fortbestand im Zeit-
punkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist, und die befristete
Einstellung der Deckung eines dadurch neu entstehenden Beschäftigungsbedarfs
dient;

c) der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet wird, die nur für begrenzte Zeit
zur Verfügung stehen oder deren dauerhafte Verfügbarkeit im Zeitpunkt der
Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist.

Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fällen auch die höchstens zweimalige
Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Dienstvertrages zulässig. Eine Befris-
tung nach Satz 2 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Dienstgeber bereits zuvor
ein befristetes oder unbefristetes Dienstverhältnis bestanden hat.

3. Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstverhältnisse nach gesetzlich geregelten
Sondertatbeständen i. S. d. § 23 TzBfG, insbesondere nach dem Gesetz über be-
fristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVG) und dem Gesetz
über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG), auch über die
genannten Höchstgrenzen hinaus befristet werden.

4. In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbeständen bzw. Fall-
gestaltungen abweichend von Nr. 1 eine über 6 Jahre hinausgehende Befristung von
Dienstverhältnissen sowie abweichend von Nr. 2 Buchstaben b) und c) eine über 21
Monate hinausgehende Befristung möglich ist.

5. Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis werden bei der Besetzung von
Arbeitsplätzen bevorzugt berücksichtigt, wenn die sachlichen und persönlichen Vor-
aussetzungen gegeben sind.

6. Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 1 – 5 oder dort in Bezug genom-
mener Regelungen vereinbart, gelten die Dienstverhältnisse als auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen.

7. Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. Sie gilt für alle Dienstverträge,
die ab 1. Juni 2024 befristet abgeschlossen werden. Sie ersetzt die ersetzende Ent-
scheidung des Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 2019
„Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen“.

8. Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können bis 6 Monate nach Inkraftsetzung die-
ser Regelung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission die bislang in eigener Zuständigkeit beschlossenen Regelungen
beibehalten oder unverändert wieder in Kraft setzen. Betreffen diese nur einen Teil
der hier geregelten Rechtsfragen, gelten ergänzend die hier getroffenen Regelungen.
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